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. Königreichpreußeu
Ministerial-Erlaß,das Statut der Elementarlehrer-Wittweu- und

Waisenkassein der Provinz Haunover betreffend. V. 12. Juli 1877.

Berlin, den 12. Juli 1877.

Auf den Bericht vom ä. Juni cr." Nr. II. 1012, betreffend
die Abänderung des Statuts der Elementarlehrer-Wittwen- und

Waisenkassefür die Provinz Hannover vom 16. September 1874,
erwider ich dem KöniglichenProvinz-Schulkollegium bei Rück-

gabe der Anlagen, daß dasselbe hierbei von einer irrthümlichen
Auffassung der Bestimmung im §. 30 aliu. 3 des Statuts der

Elementarlehrer Wittwen- und Waisenkasse für den Regierungs-
bezirk Magdeburg vom 2. Oktober 1871 ausgegangen zu sein

scheint.
Dieselbe ist nach dem gesetzlichenGrundsatze zu interpreti-

ren, daß die Wittwen- und Waisenkassezunächstnur Pensionen
an Wittwen und die an ihre Stelle tretenden Vollwaisen-

Familien zu zahlen haben, währendHalbwaisen einen Anspruch
nicht haben. Die Pension selbst ist im Minimum auf 150 M.

jährlich normirt und kann durch den Todesfall eines Kassen-
Mitgliedes einerseits nie ein weiterer Anspruch als auf eine

Pensionsrate, und andererseits nie ein solcher Anspruch auf eine

geringere Summe als 150 M. entstehen. Hieraus folgt, daß da,
wo eine Wittwe mit einer Waisenfamilie konkurrirt, eine Thei-
lung der Pensionsrate eintritt, und daß im Falle des Unterganges
einer der beiden Pensionsberechtigungen — der Wittwe —- oder

der Vollwaisensamilie —- die ganze Pension an den übrig blei-

benden, an sich Pensionsberechtigten fällt. Es folgt ferner aus

jenen Grundsätzen,daß die Vollwaisenfamilie auch dann den

Anspruch aus die volle Pension hat, wenn sie solchen Anspruch
erst durch den Tod der zuerst verwittwet und dann wieder ver-

heirathet gewesenenMutter erworben, daß aber Halbwaisen, die

überhaupt jedes Anspruchs auf Pension nach dem Gesetze ent-

behren, nur dann und so weit eine solche erhalten können, als

dies durch spezielleVorschriften im Statute vorgesehen ist. Vor-

stehendes auf die im Eingange erwähntenBerichtevorgetragenen
Spezialfälle angewendet, ergiebt, daß das Kind des verstorbenen

Lehrers·Tegtmanii,nachdem es durch den Tod seiner inzwischen
wieder verheirathet gewesenen Mutter Vollwaise geworden war,

Anspruch auf eine volle Pension hatte. Dasselbe findet auf die
Kinder des verstorbenen Lehrers Blume — überall selbstverständ-

lich innerhalb des perzeptionsfähigenLebensalter der Waisen —

Anwendung. Die Böhling’schenKinder haben vom Augenblicke
ab, wo die Stiefmutter ihren Anspruch auf die halbe Pension
verlor, das Anrecht aus die volle Pension.

Hiernach sind die vorgetragenen sowie alle ähnlichenSpe-
zialfällezu ordnen, und es erübrigtnur überall da, wo die hinter-
lasseneu Kinder eines Lehrers einen Pensions-Anspruch nach dem

Gesetzenicht haben, weil ihre Mutter am Leben ist, dann unter

«Mitivirkungder Kassen-Kuratoren, helfend einzuschreiten, wenn-

die Mutter eine Pension nicht genießt und die Verhältnisse eine

Unterstützungerforderlich machen.

Diesen Grundsätzenwidersprechen §§. 18—20 des Sta-

tuts der dortigen Elementarlehrer-Wittwen- und Waisenkafse
vom 16. September 1874 in keiner Weise und giebt im beson-
deren der §. 20 der Kassen-Verwaltung freie Hand, so weit es

innerhalb des Gesetzesmöglich ist, zu Gunsten an sich nicht
pensionsberechtigter Halbwaisen Verfügung zu treffen-

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten

J. V.: Greifs.
J. Nr. 2424.

Ministerial-Erlaß, die Verrechnung des Wohnungsgeldzuschusses
für einen etatsmäßigangestellten, zur Versehung einer anderen

Stelle kommissarischherangezogeneu Beamten betreffend.
Vom 21. September 1877.

Berlin, den 21. September 1877.

Auf den Bericht vom 14. Juli d. J. eröfsneich dem Kö-

niglichen Provinzial-Schulkollegium, wie ich Demselben darin

nicht beizustimmen vermag, daß dem früheren ordentlichen Leh-
rer N. an der Realschule zu N. für die Dauer seiner Beschäf-
tigung als Kreis-Schulinspektor der ihm in seiner bisherigen
Stellung tarifmäßigzustehendeWohnungsgeldzuschußaus den

Mitteln der Anstalt gezahlt werde, da nach den bestehenden
Verwaltungsgrundsätzenauch der Wohnungsgeldzuschußfür
etatsmäßigangestellte, aber zur Versehung einer anderen Stelle

kommissarischherangezogene Beamte bei dem Fonds desjenigen
Verwaltungszweiges zu verrechnen ist, in welchem die kommis-
sarische BeschäftigungstattfindetL

Die auf der entgegengesetztenAnnahme beruhendenVer-

fügungen vom 27. Mai und Bl. Dezember 1875 -"— U. II.
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2662 und 5604 — werden, soweit sie diese Frage berühren,
hierdurch aufgehoben.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium hat hiernach
das Weitere zu veranlassen, insbesondere das Kuratorium der

Real- und Provinzial-Gewerbeschule zu N. auf die nebst An-

lagen zurückfolgendeRekursvorstellung vom II. Mai d. J.,
welche sich hierdurch von selbst erledigt, entsprechend zu be-

scheiden.
"

An
das KöniglicheProvinzial-Schulkollegium zu N.

Abschrift erhält das KöniglicheProvinzial-Schulkollegium
zur Kenntnißnahmeund Nachachtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.
Falk-

An
die übrigen Königl. Provinzial-Schulkollegien.

U. 11. 7154.

Ministerial-Erlaß, die Erläuterung izu §. 8 der Dienstiustruktion
für Lehrer an den höheren Schulen der Provinz Brandenburg

vom 22. Januar 1868 betreffend. Vom 5. Oktober 1877.
"

-

Berlin, den 5. Oktober 1877.

Auf die Eingabe vom 27. August d. J. gereicht Jhnen
Folgendes zum Bescheid.

Die preußischeUnterrichts-Verwaltung hat von jeher einen

hohen Werth darauf gelegt, die Thätigkeit der Lehrer an den

höheren Schulen nicht auf das Ertheilen’ des ihnen aufgetra-
genen Unterrichtes zu beschränken,sondern ihnen für alle wich-
tigen Fragen des Schullebens eine wesentliche Mitwirkung an-

zuvertrauen, und verdankt dieser dem Lehrstande gegebenen
Stellung einen großenTheil der an den höherenSchulen er-

reichten Erfolge. Dabei ist aber nie außer Acht gelassen wor-

den und darf nicht außer Acht gelassen werden, daß der Di-

rektor zugleich der nächsteVorgesetzte der übrigen Mitglieder
des Lehrerkollegiums ist.

-

Aus diesen allgemeinen Gesichtspunkten findet die Frage
ihre Erledigung, für welche Sie meine Entscheidung nachsuchen,

,,ob der Direktor das Recht habe, der Berechtigung von

Anträgen eines Lehrers, welche im Sinne des §. 8 der

Lehrerinsiruktion vom 22. Januar 1868 erfolgen, zu prä-»

judiziren.«
Der §. 8 der angezogenen Lehrerinstruktion für die Pro-

vinz Brandenburg (Wies e II. S. 196 ff.) lautet in dem be-

treffenden Satze:
,,Anträge auf Berathung eines Gegenstandes zu stellen,
ist jeder Lehrer berechtigt, hat jedoch dieselben vorher
anzumelden und die Reihenfolge sowie die Art der Be-

handlung dem Direktor zu überlassen-«

Wenngleich nun weder durch den Wortlaut dieses Satzes
noch durch andere Vorschriften der Lehrer- oder der Direktoren-

Jnstruktion für die Provinz Brandenburg eine ausdrückliche

Entscheidung der von Jhnen gestellten Frage gegeben wird, so
kann doch nach den oben angegebenen Gesichtpunkten deren

Bejahung nicht zweifelhaft sein. Der Direktor ist nicht nur be-

rechtigt, sondern auf das entfchiedenste verpflichtet, Anträge,
welchenicht zur Zuständigkeitder Konferenz gehören, oder welche

ihm aus sachlichen Gründen zu einer Erörterung in der Kon-

ferenz nicht geeignet scheinen, von derselben zurückzuweisen,wo-

gegen dem Antragsteller das Recht der Beschwerde an die hö-

heren Jnstanzen unbenommen bleibt. Dieser Stellung des Di-

rektors ist in einigen der für andere Provinzen erlassenen und

in Wiese’s Sammlung der Verordnungen und Gesetzefürdie
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höheren Schulen in Preußen abgedruckten Lehrer- und Direk-

toren-Jnstruktionen ein bestimmter Ausdruck gegeben. So heißt
es: der Direktor ,,gestattet den Lehrern, Angelegenheiten,
die er für die Konferenz geeignet findet, zur Bespre-

chung zu bringen« (Direktoren-Jnstruktion für die Rheinprovinz
vom 15. Juli 1867 §. 3 —- a. a. O. II. S. 169). Der Di-

rektor ,,bestimmt die zu behandelnden Gegenstände und die

Reihenfolge derselben« (Direktoren-Jnftruktion für die Provinz
Hannover vom 4. Mai 1873 §. 17 —- a. a. O. II. S. 177).

Daß dem Direktor diese verantwortliche Entscheidung über

Zulassung eines Antrages zur Konferenzberathung oder Aus-

schließungvon derselben überlassenbleiben muß, tritt übrigens

recht deutlich in dem Falle hervor, welcher Ihnen Anlaß zu

der Frage gegeben hat.
Der Minister der geistlichen2c. Angelegenheiten

Falk»
An

den ordentlichen Realschullehrer Herrn N.,
Wohlgeboren zu N.

U. Il. 2342.

Ministerial-Gelasse, das Verfahren bei der durch·Konferenzbes
schlußerfolgenden Ausstellung der Zeugnisfe über diewissenschaft-
liche Befähigung für den einjährig freiwilligen Milttardtenst be-

treffend. Vom 29. Mai und 9. August 1877.

l.

Berlin, den 29. Mai 1877.

Das Reichskanzler-Amt hat unter dem 22. v. M. allge-
meine Anordnungen empfohlen«,durch welche bei den in die

Kategorie a. und b. des §. 90, 2 der deutschen Wehrordnung
vom 28. September 1875 eingereihten Lehranstalten, ohne

Beeinträchtigungder ihnen verliehenen Berechtigung das Zeug-
niß der wissenschaftlichenBefähigung für den einjährig freiwil-
ligen Militärdienst auf Grund eines Konferenzbeschlusseszu er-

theilen, die Strenge in der Ausübung dieses Rechtes möglichst

gesichert werde. Jn Anerkennung des hohen Werthes, der da-

rauf zu legen ist, daß die Ausübung jenes wichtigen Rechtes
von jedem Scheine einer ungerechtfertigten Nachsicht frei bleibe,
finde ich in dieser Hinsicht Folgendes zu verordnen.

Die Gefahr ungerechtfertigter Nachsicht tritt aus leicht er-

klärlichenGründen bei den Schülern ein, welche an derjenigen
Stelle, an welcherdas fraglicheQualifikationszeugnißüberhaupt
erreichbar ist, die Schule zu verlassen beabsichtigen. Manche

Schulen haben, zur Abwehr der Gefahr oder des Scheines ei-

ner ungerechtfertigten Nachsicht aus eigenem Antriebe die Ein-

richtung getroffen, die Bewerber um das fragliche Zeugniß je-
denfalls einer schriftlichen und mündlichenPrüfung zu unter-

ziehen. Es ist empfehlenswerth, daß diese als zweckmäßigan-

zuerkennende Einrichtung da, wo sie besteht, erhalten bleibe;
indessen kann dieselbe von Lehranstalten, welche den Klassen a.

oder b. a. a. O. angehören, nicht ausdrücklichgefordert werden.

Dagegen ist zu fordern, daß die Zuerkennung des mili-

tärifchen Befähigungs-Zeugnissesmit derselben Strenge und

nach denselben Grundsätzenerfolge, nach welchen über die Ver-

setzung der Schiller in die höhereKlasse, bezw. Abtheilung ei-

ner Klasse entschieden wird. Es find dabei fortan folgende
Bestimmungen einzuhalten:

l) Der Beschlußüber Zuerkennung des militärischenQua-

lifikations-Zeugnisses darf nicht früher gefaßt werden, als in

dem Monate, in welchem der einjährige Besuch der zweiten
bezw. der ersten Klasse der betreffenden Schule abgeschlossenwird.

2) Jn der Konsereuzberathuugüber die Zuerkennung des

Qualifikatious-Zeugnisses haben alle beim Unterrichte des Be-
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werbers um das Zeugnißbetheiligten Lehrer ihr Votum abzu-
geben. Für die daraus zu ziehende Entscheidung über die
Zuerkennung sind dieselben Grundsätzeeinzuhalten, welche für
die Versetzung in eine höhere Klasse in Geltung sind. Das
Protokoll muß die Begründung der Zuerkennung vollständig

ersichtlich machen, und zwar unter ausdrücklicherBezugnahme
auf den vollständigen Inhalt der Schulzeugnisse des letzten

Jahres, bezw. unter Beilegung einer Abschrift dieserZeugnisse
Wo das Letztere geschieht, sind die Zeugnisse zwei Jahre lang
als Beilage des Protokolles aufzubewahren und dann zu kassiren.

Z) Das Protokoll über die Verleihung des militärischenBe-

fähigungs-Zeugnisfes in den vorbezeichnetenFällen, d. h. an

diejenigen Schüler, welche nach Erwerbung des Zeugnisses die

Schule zu verlassen beabsichtigen, ist abgesondert von dem all-

gemeinen Konferenzprotokollzu führen; in dem letzteren ist an

der entsprechenden Stelle eine Verweisung auf das Protokoll
über Zuerkennung der Militärzeugnissezu geben.

Bei denjenigen Schülern, welche die Schule bis zu ihrem
Abschlusseoder jedenfalls über die Stelle hinaus, an welcher
das Militärzeugniß erreichbar ist, besuchen, tritt die Gefahr
nicht ein, daß die Rücksichtauf das Gefuch um das Qualifi-

kationszeugnißzu einer Nachsicht in der Beurtheilungveranlasse.

Dadurch, daß einem Schüler in der Versetzungskonferenz die

Versetzungin die, über den Zeitpunkt des Militärzeugnisses
nächst höhere Klasse, bezw. Klassenabtheilung, bedingungslos

zuerkannt ist, wird demselben, ohne daß es dazu noch eines

besonderen Beschlusses bedürfte, zugleich das militärischeQua-

lifikationszeugnißzuerkannt. Dasselbe ist von jetzt an den auf
der Schule verbleibenden Schülern zugleich mit dem Schulzeug-
uisse auszustellen und einzuhändigen. In dem Schlußsatzedes

Zeugnisses ist in diesem Falle statt Konserenz zu schreiben: Ver-

setzungs-Konferenz. Die Inhaber eines solchen Qualifikations-
Zeugnisses bedürfen bei einer erst später eintretenden Anwen-

dung dieses Zeugnisses nur noch einer Bescheinigung des Di-

rektors über ihre sittliche Führung in der dazwischen liegen-
den Zeit.

Die bisherige Bestimmung, daß die Konzepte aller mili-
tärifchen Befähigungszeugnissein einem besonderen gehefteten
und paginirten Bande aufzubewahren sind,«bleibt in unverän-

derter Geltung. Wenn die Ausstellung eines Duplikates für
ein verloren gegangenes Militärzeugniß nachgesucht wird, so
ist die Schule ermächtigt, dafür eine Gebühr von Drei Mark

zu fordern; dieselbe fließt dem Fonds für die Bibliothek der

Schule zu. Die Abschrift ist ausdrücklichals Duplikat zu be-

zeichnen.
Das Königliche Provinzial-Schulkollegium wolle von den

vorstehenden Bestimmungen die betreffenden Schulen Seines

Amtsbezirkes in Kenntniß setzen und ihnen deren genaue Be-

folgung zur Pflicht machen. Durch die unter Nr. 3 gegebene
Vorschrift über das Protokoll ist es den technischenRäthen des

KöniglichenProvinzial-Schulkollegiums erleichtert, bei persön-
licher Anwesenheit an einer Schule von dem Verfahren bei Er-

theilung der militärischen QualifikationszeugnisseKenntniß zu
—

nehmen. Die bloße Thatsache dieser Kenntnißnahmewird dazu
beitragen, in das Verfahren der Schule bei Ertheilung des

fraglichen Zeugnissesdie wünschenswerthegleichmäßigeStrenge
zu bringen.

Der Minister der geistlichen2c. Angelegenheiten
r

An FaklåsämmtlicheKöni Ii c kovin ial-Schul begieri-
U·1I. 1083.chP z

—-

2.

Berlin, den 9. August 1877.

In Folge der von einigen Seiten ergangenen Aufragen
sehe ich mich zu folgenden Erläuterungenbezw. Abänderungen
der Zirkular-Verfügung vom 29. Mai d. I. —- U. Il. 1089
— veranlaßt.

«

1) Der Bestimmung in §. 90 a. und b. der deutschen Wehr-
ordnung vom 28. September 1875, wonach der einjährige er-

folgreiche Besuch der betreffenden Klasse zur Darlegung der

wissenschaftlichenBefähigung für den einjährigenMilitärdienst
genügt, ist bisher in vielen Fällen eine unstatthafte Auslegung
gegeben worden, indem bei der Zuerkennung der Zeugnisse we-

sentlich geringere Anforderungen gestellt worden sind, als für
die Versetzbarkeitin die nächst höhereKlasse bezw. Klassenord-
nung. Um dieser durchaus ungerechtfertigten Milde der Beur-

theilung für die Zukunft vorzubeugen, ist unter Nr. 2 der Zir-
kularverfügungangeordnet worden, daß über die Zuerkennung
des Qualifikationszeugnisses dieselben Grundsätzeeinzuhalten
sind, welche für die Versetzung in eine höhereKlasse in Gel-

tung sind. Dabei wird als Regel angenommen, daß die Ent-

scheidung über Ertheilung des Qualifikationszeugnisses in der

Versetzungskonferenzam Schluß des Schuljahres bezw. Halb-
jahres getroffen wir-d. Da indessen Fälle eintreten können, in

welchen die Verschiebung der Entscheidung bis zu dem bezeich-·
neten Zeitpunkte eine Härte mit sich führen würde, so ist un-

ter Nr. 1 a. a. O. den Direktoren die Ermächtigunggegeben,
die Beschlußfassungin solchen Fällen bereits vor dem völligen
Ablaufe des einjährigen Besuches der Klasse herbeizuführen.
Aber bei der engen Begrenzung dieser Frist ist es auch dann

der Konserenz noch möglich,sich ein Urtheil darüber zu bilden,
ob der betreffendeSchüler bis zum Schluß des einjährigenBe-

suches der Klasse voraussichtlich die Versetzung in die nächst
höhereKlasse erreichen wird oder nicht, und es ist darum «auch
in diesem Falle die unter Nr. 2 gegebene Anordnung unbedingt
als Maßstab der Beurtheilung festzuhalten.

Durch die Bestimmung des zweiten Absatzes in Nr. Z der

Zirkularverfügungsoll andererseits der in einzelnen Fällen vor-

gekommenen Unbilligkeit entgegengetreten werden, daß Schü-
lern, welche in die nächsthöhereKlasse bezw. Klassenordnung
versetzt worden sind, wegen geringerer Leistungen in dieser
Klasse die Ertheilung des Qualifikationszeugnissesversagt wor-

den ist.

2) Da in dem Schema 17 zu §. 90 der deutschenWehr-«
ordnung, abweichend von den früher geltenden Bestimmungen,
die Bemerkung weggelassen ist, daß das Zeugniß in der Kon-

ferenz festgestelltworden ist, so ist im zweiten Absatzevon Nr. 3

der Zirkularverfügungvom 29. Mai cr. der Satz: ,,In dem.

Schlußsatzedes Zeugnisses ist indiesem Falle statt Konserenz
zu schreiben: Versetzungskonferenz«.zu-streichen. Selbstverständ-
lich wird durch diese Weglassung an den Vorschriften, welche
bei Ertheilung des Qualifikationszeugnisses zu beobachten sind,
im Uebrigen nichts geändert.

Z) Um mit dem bezeichnetenSchema 17 des §. 90 völlige
Uebereinstimmungherbeizuführen,ist im dritten Absatzevon Nr. 3

a. a. O. die Gebühr für ein Duplikat des Zeugnisses in jedem
Falle von drei Mark auf 50 Pfennige herabzusetzen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Förster.

An .

sämmtlicheKönigl. ProvinzialsSchulkollegien
U. Il. 1892.
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Ministerial-Erlaß, die Zuständigkeit bei Entscheidungüber An-

träge auf Erlaß der Seminar-Ausbildungskosten betreffend.
Vom 8. November 1876.

Berlin, den 8. November 1876.

Auf den Bericht vom 17. September d. J. erkläre ich mich
unter den angezeigten Umständen und im Verfolg meines Er-

lasses vom 4. Mai d. J. —- 1949 U. Ill. —- damit einver-

standen, daß den KöniglichenRegierungen und beziehungsweise
Konsistorien nicht allein die Entscheidung über Anträge Von

ehemaligen Seminaristen auf gänzlichenoder theilweisen Erlaß
der auf Grund von Aufnahme-Reversen zu leistenden Rückzah-
lungen, sondern auch der Beschluß über die Einklagung der

Rückzahlungenzu überlassen ist und von dem Königlichen

Provinzial-Schulkollegium nur die Aufnahme-Reverse sowie
die Beträge der zu beanspruchenden Rückzahlungmitzuthei-
len sind.

An
das KöniglicheProvinzial-Schulkollegium zu N.

Abschrift zur Kenntnißnahmeund Nachachtung.
Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Falk.
An

die übrigen KöniglichenProvinzial-Schulkollegien, die

Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien der

Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchen-
rath zu Nordhorn.

U. Ill. 11795.

Vereinbarung mit dem HerzoglichSächsischenStaats-Ministerium
zu Gotha über gegenseitige Anerkennung der Prüfungszeugnisse

für Lehrerinneu. Vom .26. September 1877.

Berlin, den 26.»September 1877.

»Mit dem Herzoglich Sächsischen Staats-Ministerium zu

Gotha habe ich ein Uebereinkommen dahin getroffen, daß die

im Königreiche Preußen auf Grund der Prüfungsordnung
für Lehrerinnen vom 24. April 1874 ausgestellten Befähigungs-
zeugnisse auch in den Herzogthümern Koburg und Gotha
als giltig anerkannt, somit deren Jnhaberinnen zum Schul-
dienste in diesen Herzogthümernzugelassenwerden — und daß

diejenigen Schulamtsbewerberinnen, welche an dem Lehrerin-
nen-Seminar zu Gotha auf Grund der von dem Herzoglichen
Staats-Ministerium daselbst unter dem 21. Juli 1877 geneh-

-migten Prüfungsordnung für dieses Seminar das Zeugniß der

Befähigung zu Lehrerinnenstellen an Volksschulen sowie an

mittleren und höherenMädchenfchuleuerlangt haben, auch im

KönigreichePreußen die Anstellungsfähigkeiterhalten.

Die KöniglicheRegierung 2c. setze ich hiervon zur Beach-
tung und weiteren Veranlassung in Kenntniß.

An

die Königl· Regierungen, das Königl. Provinzial-
Schulkolleginm hier, die Königl. Konsistorien in
der ProvinzHannover und den Königl. Ober-

Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das KöniglicheProvinzial-Schulkolleginm
zur Beachtung und weiteren Veranlassung«

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Jm Auftrage: Greifs.
An

die KöniglichenProvinzial-Schulkollegien.
U. lIL 13715.

vorräthig gehalten werden.

Geschäfts-Anweisuugfür die mit der öffentlichenArmenpflege
Berlins betrauten städtischenOrgane. Vom 6. September 1875.

Fortsetzung aus Nr- 45, Spalte 692.)

§. 17. Jeder Armen-Kommission wird ein ihrer Monats-

ausgabe entsprechender Geldbetrag überwiesen, welcher der »ei-

seme Bestand-« heißt und allmonatlich nach abgelegter Rech-

nung von der Haupt-Armen-Kasse ergänzt wird. Wachsen die

Ausgaben einer Kommission so an, daß der eiserne Bestand
nicht mehr ausreicht, so kann seine angemessene Erhöhung bei

der Armen-Direktion beantragt werden.

§. 18. Der Vorsteher empfängt sämmtliche eingehenden
Sachen, führt ein Tagebuch darüber, deputirt 2 Mitglieder zu

den vorzunehmenden Priisungen, führt die gesammte Korre-

spondenz und verwaltet Registratur und Kasse.
Derselbe hat zu feiner und seiner Amtsnachsolger Infor-

mation sämmtlicheVerfügungen der Armen-Direktion zu asser-
viren und zu drei General-Aktenstückenzu verbinden, welche in

folgender Weise zu bezeichnen sind:

I. Generalien und Instruktion

Hierher gehören alle die Abänderung der Gefchästsanwei-

sung für die Armen-Kommissionen betreffenden und sonstigen
instruktiven Bestimmungen der Armen-Direktion, unter Andern

auch die Nachweisungderjenigen Personen, die nicht mit haa-

rem Gelde unterstütztwerden sollen.

Il. Lokale und personelle Angelegenheiten.
Zur Aufnahme der Verfügungen hinsichtlich der Aenderung

der Kommissions-Grenzen, und des Wechsels im Personale der

Armen-Kommissions-Vorfteher und Mitglieder (inkl. Stadtver-

ordneten und Bezirks-Vorsteher) sowie der Aerzte, Optiker, Ban-

dagisten 2c.. bestimmt.
III. Spezieller Geschäftsbetrieb,

enthaltend die in Folge der Monatsberichte erlassenen Dekrete

und alle auf einzelne Spezialien Bezug habende Verfügungen
Diese drei Aktenstückesind mit einem jederzeitkurrent zu

erhaltenden Jnhaltsverzeichnisse zu versehen.
§. 19. Um den Kommissionen das Schreibgeschäftzu er-

leichtern und Uebereinstimmung hineinzubringen, find feineAn-

zahl von Formularen eingeführt, deren Probeheft nebst Vers

zeichnißdem Vorsteher übergebenwird. Der Bedarf an For-
mularen ist mit Anführung ihrer Nummer in dem Verzeichnisse
von dem General-Bureau der Armen-Direktion zu verfchreiben,
bei welcher auch zum Journale der neu eingehenden Sachen,

zum Kassenbuche und Kollekteu-Heberegister gebundene Bücher
Da die Ausgabe für Formulare

bedeutend ist, so sind Liquidationen und Heberegisternicht stär-
ker anzulegen als nöthig ist, um auf ein Jahr auszureichen.
Der Bedarf an sonstigen Formularen ist auch nur in mäßiger
Quantität zu erfordern und der Vorrath vor dem Verderben,

sowie einer bestimmungswidrigen Benutzung unter Verschluß

zu bewahren.
«

Dasselbe gilt von den Schreibmaterialien, die die Armen-

Direktion auf Verlangen des Vorstehers aus das Depot des

Magistrats auweift.

«§. 20. Bei jeder Kommission findet zur Berathung der Ar-

men-Angelegenheiten ihres Bezirkes allmonatlich, in der Regel
an einem der letzten Tage des Monats, eine Konserenz statt. —-

Jn dringenden Fällen setzt der Vorsteher auch besondere Kon-

serenzen an.

Tag, Stunde und Ort der Konferenzen sind jedesmal
sämmtlichenMitgliedern, also auch den Stadtverordneten und

Bezirks-Vorstehern, und den nach §. 4 der Kommission sich an-
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schließendenGeistlichen, sowie dem betreffenden Armenarzte zei-

tig bekannt zu machen.
—

Wenn irgend thunlich, sind diese Konserenzen nicht auf

Tage anzuberaumen, an welchen die Stadtverordneten-Ver-

sammlungihre Sitzungen hält. »

§.21. Mitglieder, die ohne genügendeEntschuldigung 3

mal hintereinander die Konserenz der Kommission Versäumt ha-

ben, find von dem Vorsteher zur Angabe ihrer Behinderungs-

gründe aufzufordern; die betreffende Erklärung ist event. zur

Anwendung geeigneter Maßregeln der Armen-Direktion an-

zuzeigen.
§. 22. Um einen giltigen Beschluß in der Konserenz zu

fas en, müssen,einschließlichdes Vorstehers, wenigstens 3 Mit-

glieder gegenwärtigsein, die an den laufenden Geschäftender

Kommission fortwährend thätigen Antheil nehmen.
Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht und werden

sämmtlicheBeschlüssedurch absolute Majorität gefaßt.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor-

stehers.
«

§. 23. Konserenz-Protokolle, Beschlüsse,Berichte u. s. w.

werden von dem Vorsteher und denjenigen Mitgliedern, die der

Berathung beigewohnt haben, unterschrieben.
- Wer bei einem Beschlüsseabweichender Meinung gewesenund

überstimmt worden ist, hat denselben doch mit zu unterschreiben,
wobei ihm aber unbenommen ist, in einer abgesonderten Be-

merkung seine abweichende Meinung zur Kenntniß der Armen-

Direktion zu bringen.
§. 24. Welche Gegenstände das Konserenz-Protokoll um-

fassen muß, ist durch ein besonderes Formular (Nr. 7) bestimmt.
Das Konserenz-Protokollwird zweifachausgefertigt.
Das eine Exemplar verbleibt bei den Kommissions-Akten

und kann von Mitgliedern, die behindert gewesen sind, der

Konserenz beizuwohnen, in der Behausung des Vorstehers ein-

gesehen werden.

Das andere Exemplar ist der Armen-Direktion mit dem

sogenannten Monats-Berichte zu übersenden, und zwar mög-

lichst bald nach stattgehabter Monats-Konferenz, spätestens aber

bis zum 15. jeden Monats, damit die in der Konserenz aus

dem eisernen Bestande gezahlten Gelder, nach Prüfung der

Richtigkeit, noch im Laufe des Monats angewiesen werden

können.
,

§. 25. Die geordnet einzureichenden Monats-Berichte be-

stehen.
1. aus dem vorgedachten Protokolle,
L. aus der Nachweisung der ertheilten Extra-Unter-
stützungen,

Z. aus der Almosen- und Pflegegeld-Liste,
4. aus den zur Justifikation der Ausgaben beigefüg-

ten Akten, ,

5. aus den Nachweisungender ertheilten Krankenscheine
und Freibegräbnisse,

6. aus dem· Kassenbuche der Kommission, ausgenom-
men wenn an der Spitze derselben ein besoldeter Vor-

steher steht, da bei diesem allmonatlich eine Kassen-
Revision stattfindet,

7. aus den Quittungen über den Empfang der Almo-

sen- und Pflege-Akten Seitens derjenigen Armen-

Kommissionen, in deren Bezirk laufend unterstützte
. Personen verzogen sind.

Die Almosen- und Pflege-Akten der Kommission sind auf
ihrem Deckel mit einer Nummer zu versehen, die derjenigen

Nummer entspricht, unter welchen die Unterstütztenin der Al-

mosen- und Pflegeliste verzeichnet sind. — Auf die Ueberein-

stimmung dieser Nummern ist stets mit Sorgfalt zu achten.
Die Akten dürfen nicht lose, sondern müssen der Zeitfolge

nach geheftet, eingesandt werden.

Die Stadtsergeanten sind nach §. 6 ihrer Instruktion zum

Heften der Kommissions-Akten verpflichtet.
Den Monats-Berichten dürfen andere nicht dazu gehörige

Sachen niemals beigefügt werden, vielmehr sind dergleichen
Schriftstücke, insbesondere Anträge auf Gewährung von Un-

terstützungenaus Wohlthätigkeits-Fondsund auf Verabfolgung
von Bruchbändern,Bandagen, Bademarken u. dergl., auf Auf-
nahme in ein Hospital 2c. der Armen-Direktion besonders zu
übersenden.

§. 26. Nach stattgehabter Revision des Monatsberichtes
werden den Armen-Kommissionen mittelst besonderen Dekrets
reniittirt :

die Almosenliste,
die Pflegeliste,
das Kassenbuch,

diejenigen Almosen- und Pflege-Akten, welche nicht
zur Erledigung einer Verfügung, oder weil die Un-

terstützungabgesetzt worden, bei der Armen-Direktion

zurückbehaltenwerden mußten.

Jn dem Dekret werden den Armen-Kommissionen von den

remittirten Akten diejenigen bezeichnet, in welchen Verfügungen
erlassen sind, deren Erledigung durch die Kommission zu erfol-
gen hat.

Mit dem Januar-Monatsberichte sind außer den alten

Almosen- und Pflegelisten auch die für das beginnende Jahr
neu angelegten Listen einzureichen. — Letztere werden von der

Kalkulatur der Armen-Direktion mit den alten Listen verglichen,
festgestelltund nach Erledigung des Monatsberichtes den Kom-

missionen remittirt, während die alten inzwischen erledigten
Listen in der Asservation der Kalkulatur verbleiben.

Für die Anlegung der neuen Listen können die Armen-

Kommissionen Schreibgebühren liquidiren oder deren Anferti-
gung durch die Armen-Direktions-Kanzlei beantragen.
§. 27. Die Erhebung der aus dem eisernen Bestande ge-

zahlten, Seitens der Armen-Direktion,zur Erstattung angewie-
senen Gelder geschieht gegen unterschriebene und gestempelte
Quittung des Vorstehers vom 25. jeden Monats ab bei der

Haupt-Armen-Kasfe.
Sollten auf einzelne Monats-Berichte wegen ihrer verspä-

teten Einreichung und. Erledigung Zahlungs-Anweisungen über
die ausgelegten Beträge zur Ergänzung des eisernen Bestandes
nicht mehr rechtzeitig ergehen können, um die Anfangs des

folgenden Monats erforderlichen neuen Zahlungen zu leisten,
so können ausnahmsweise die betreffenden Vorsteher gegen eine

Jnterims-Quittung den ausgelegten und von der Kalkulatur

aus derselben als richtig bescheinigtenBetrag vom 25. des Mo-

nats ab bei der Haupt-Armen-Kasfe als Vorschuß erheben.
Nach erfolgter Festsetzungder Monats-Liquidation ist die

Jnterims-Quittung gegen die ordentliche Quittung umzu-

tauschen.
§. 28. Ueber den Geldverkehr der Kommission führt der

Vorsteher — falls er nicht zur Zahl der besoldeten gehört —

zwei Kassenbüchernach Formular 3 in der Art, daß derselbe

jeden Monat in der Einnahme-Abtheilung den eisernen Be-

stand voranschreibt, in der Ausgabe-Abtheilung gegenüber die

jedem Mitgliede an Almosen und Pflegegeld gezahlten Sum-
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men, sodann die Extra-Unterstützungen— jedes einzeln —-

vermerkt; der Vorsteher rechnet beide Abtheilungen jedoch noch
nicht auf, sondern stellt zuvor — wenn die Erstattung der Aus-

gaben erfolgt ist —- diese wieder in Einnahme und schließtnun

erst ab.

Alsdann muß nach Abzug der Ausgabe von der Ein-

nahme der eiserne Bestand verbleiben, welcher wieder im näch-

sten Monat voranzuschreiben ist.
Ueber die im Kassenbuche verausgabten Summen ist in der.

letzten Spalte desselben von den Mitgliedern, welche sie zur

Auszahlung empfangen haben, zu quittiren.
Während das eine Exemplar des Kassenbuches der Armen-

Direktion mit dem Monatsberichte iibersandt ist, bedient sich
der Vorsteher des zweiten Exemplares zur Notirung seiner Ein-

nahmen und Ausgaben und fügt dieses Buch dem im folgen-
den Monat der Armen-Direktion einzureichenden Monats-Be-

richte bei, so daß das Kassenbuch Nr. 1 in den Monaten mit

ungeraden Zahlen, das Kassenbuch Nr. 2 in den mit geraden
Zahlen eingereicht wird.

§. 29. Ueber Zahlungen an Kommissionsmitglieder hat
der Stadtsergeant, falls er das Geld austrägt, sofort dem Vor-

steher Quittung zu überbringen.
-

Die abzusendenden Schriften sind stets verschlossen mitzu-
geben und mit der Adresse, an welche sie gelangen sollen, deut-

lich und vollständig zu versehen, um Verschleppungund Ver-

lust der Sachen zu verhüten.

§. 30. Ueber die nicht in baarem Gelde bestehenden Un-

terstützungen,als freie Kur und freies Begräbniß, führt der

Vorsteher nach Form. 22 und 124 besondere Nachweisungen,
in welchen die Empfänger Von dergleichen Bewilligungen voll-

ständig nach Namen, Stand und Wohnung — Almosen- und

Pflegegeld-Empfängeraußerdem noch mit Anführung dieses

Verhältnisses —

zu bezeichnen sind. Die Nachweisung wird

unterschrieben und monatlich mit dem Konferenz-Protokoll der
Armen-Direktion übersandt, bei deren Akten sie verbleibt.

Ueber die Bewilligung von Bruchbändern und Brillen wer-

den mit den Empsängern Verhandlungen nach Form. öa und

resp. 6 ausgenommen und diese der Armen-Direktion besonders

eingereicht.
§. 31. Das Kommunal-Blatt der Stadt Berlin wird

sämmtlichenVorstehern und Mitgliedern der Armen-Kommis-
sionen allwöchentlichzugestellt.

Jeder Empfänger hat sich mit dem Inhalte desselben, ins-

besondere soweit es die Armenverwaltung betrifft, vollständig
vertraut zu machen und dasselbe mit dem Sachregister sorg-
fältig aufzubewahren.

Dem Vorsteher wird außerdem nach Jahresschlußnoch ein

gebundenes zweites Exemplar, das er als Jnventarstück der

Kommission zu führen und seinem Nachfolger im Amte zu über-

liefern hat, zugestellt.
§. 32. Die im Kommunal-Blatte oder durch besondere Zir-

kulare erlassenen Bestimmungen, welche zur Ergänzung oder

Abänderung der gegenwärtigenGeschäfts-Anweisung dienen,
sind von dem Vorsteher in seinem Exemplare dieser Anweisung,
daß zu diesem Behufe mit weißemPapier durchschossenwerden

kann, am betreffenden Orte mit nähererBezeichnung, woher sie
entnommen sind, zu notiren.

Ingleichen ist die Personal-Nachweisung aus der im Kom-

munal-Vlatte erscheinendenChronik stets zu berichtigen. Et-

wanige Zirkular-Verfügungensind jederzeit in den Monats-Kon-

ferenzen vorzulesen, und von allen Anwesenden, zum Zeichen
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der erfolgten Bekanntmachung, zu unterschreiben, bevor sie in

die im §. 18 erwähnten Akten eingeheftet werden.

§. 33. Die Armen-Kommissionen dürfen mit auswärtigen
Behörden nicht in Schriftwechsel treten, haben vielmehr vor-

kommenden Falls die Armen-Direktion von dem betreffenden
Gegenstande vollständig in Kenntniß zu setzen und derselben

das Weitere zu überlassen.
Sie können jedoch auf Ersuchen hiesiger Behörden, Ver-

eine und Einwohner über Armuths-Verhältnisse einzelner Per-
sonen Auskunft geben und solche von ihnen einziehen.
§. 34. Zu dem Anschreiben einer Armen-Kommission an

die andere um Auskunft über die Vermögens- und Erwerbs-

Verhältnisseeiner Person dient der Fragebogen Formnlar Nr. 9.

Das KöniglicheEinwohner-Melde:Amt, PoststraßeNr. 16,

ertheilt den Kommissionen auf schriftlicheAnfrage nach Formu-
lar 110 in Angelegenheiten der Armenpflege über die Wohnun-
gen von hiesigen Einwohnern unentgeltliche Auskunft-

§. 35. Zu den Akten über Almosen- und Pflegegeld-Em-
pfänger sind die UmschlägeForm. 11 bestimmt, die in allen

ihren Rubriken sorgfältig zu beschreiben sind.

Beim Anlegen von dergleichen Akten sind die bei den

Kommissionen oder in dem Spezial-Bureau der Armen-Direk-

tion Vorhandenen Vorakten der Zeitfolge nach hiUzUzUhefteU—
Bei Anlage neuer Pflege-Akten ist auf dem Aktendeckel vor

dem Worte ,,Akta« stets das Wort ,,Pflege« hinzuzufügen.Die

aus den Registraturen des Arbeits- und Waisenhauses Seitens

der Armen-Kommissionen erforderten Akten dürfen mit den Al-

mosen- und Pflege-Akten niemals verbunden werden.

§.36. Diejenigen Akten, welche die Kommissionen für
ihren Geschäftsbetrieb nicht mehr gebrauchen, sind dem Spe-
zial-Bureau zuzusenden.

Sammeln sich außerdem bei den Kommissionen Schriften,
Formulare und dergleichen an, welche ihnen unbrauchbar scheinen,

so sind sie Von Zeit zu Zeit mit einem summarischen Verzeich-
nissederselben an die Armen-Direktion als Makulatur abzugeben.

§. 37. Wenn sich ein Armer um eine Unterstützungmel-

det, so ist ihm keine schriftliche Eingabe abzufordern, da dies

meist nur dem Unwesen der Winkelschreiber Vorschub leistet und

den« Bittstellern unnützeKosten verursacht.
Die Bittsteller sind auch nicht zur Anmeldestube der Ar-

men-Direktion zu schicken,um sich dort vernehmen zu lassen.

Vielmehr hat der Regel nach der Vorsteher diese Verneh-

mung mit Benutzung der zur Aufnahme von Gefuchen bestimm-

ten Formulare sofort selbst zu bewirken, falls er sich nicht ver-

anlaßt sieht, die Ausfüllung des Fragebogens dem Revier-De-

putirten zu überlassen.
Manche Gefuche wird der Vorsteher als ganz unbegründet,

unzulässig,resp. als unrechten Orts angebracht, gleich münd-

lich erledigen, oder aber Anträge bereits früher von der Kom-

mission selbst unterstützterPersonen kurz aufnehmen oder zu

den Akten vermerken können, ohne daß dazu ein ganzer For-

mularbogen verwendet wird.

§. 38. Die Namen der Armen sind in den über ihre An-

träge auszufüllendenFormularen oder sonst gemachten Verwer-

ken vollständig und richtig anzugeben, wobei insbesondere Ver-

wechselungen der Anfangsbuchstaben B und P, C und K, F

und V, G und J zu vermeiden sind. Dem Namen ist die An-

gabe des Handwerkes oder der sonstigen bürgerlichenStellung

beizufügen; bei Wittwen sind sowohl deren Vor- und Geburts-

namen, als auch die Standes- oder Erwerbsverhältnissedes

verstorbenen Ehegatten zu vermerken.
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Die den Armen abgenommenen schriftlichen Gesuche find

in dieser Beziehung zu ergänzen.
.

§. 39. Bei eingehenden Unterstützungsgefuchenhat der

Vorsteher zu erforschen, ob der Bittsteller schon früher unter-

stütztworden, oder in einer Anstalt gewesen ist, und ob über.

ihn Akten des Spezial-Bureaus oder Waisenhaus-, Hospital-,
Siecheuhaus- oder Arbeitshaus-Akten vorhanden sein möchten.

Erstere sind von der Spezial-Registratur des Plenum, die an-

deren von den Registraturen der Institute unmittelbar zu er-

fordern.
Das Ablangen und Zurückgebender Akten, welches letztere

stets an die betreffende Registratur direkt erfolgen muß, geschieht
mittelst des hierzu eigens eingeführtenJournals (Form. 60),
in welchem zur Erleichterung des Aufsuchens der Akten die zur

Bezeichnung der betreffenden Personen bestimmten Rubriken

möglichstgenau und vollständigauszufüllensind.

§.40. Die den Gefuchen beiliegenden Pfaudzettel, Miti-

tair-Atteste, Taufscheine 2c. sind den Bittstelleru sogleich gegen

Empfangs-Bescheinigungzurückzugeben,damit sie nicht verloren

gehen können oder ihre Rückgabebesonders erbeten werden muß.

Diejenigen Papiere dagegen, welche zur Beurtheilung des

Gefuches von Belang sind, oder von den Bittstellern zum Bet-

teln gemißbrauchtwerden können, als Armuths- und Krank-

heits-Atteste, find bei den betreffenden Gefuchen zu belassen.

§. 41. Alle von der Armen-Direktion den Kommissionen

mittelst Verfügung zugefertigten Sachen, welche eine offene

(uicht durchstrichene) Journal-Nr. haben, müssenvon dem Vor-

steher zur betreffenden Registratur der Armen-Direktion baldigst

erledigt zurückgegebenwerden, selbst wenn die Bittsteller durch
die Kommission mündlich oder mittelst des dazu vorhandenen

Formulars Nr. 10 abschläglich beschieden worden sind. Ver-

zieht Bittsteller, ehe die Recherche stattgefunden hat, und ist

seine neue Wohnung bekannt, so hat die Armen-Kommission,
welcher die Sache zur Prüfung zugegangen, dieselbe derjenigen
Kommission brevi manu zu übersenden, in deren Bereich SUP-

plikant verzogen ist.
"

Der Armen-Direktion ist hiervon per Formular 112 un-

gesäumtAnzeige zu machen.
Diejenigen Sachen, wo die Journal-Nr. der Direktion

durchstrichen ist, verbleiben bei den Kommissionen.

§. 42. Bei denjenigen von den HöchstenHerrschaften der

Armen-Direktion zum Berichte zugefertigten, resp. remittirten

Bittgesuchen, welche den Kommissionen mit einer besonderen

Registratur-Anzeigezugehen, sind die Gutachteu und Beschlüsse

nicht auf die Bittschriften, sondern auf den Umfchlag oder ei-

nen besonderen Bogen zu setzen. -

Dasselbe Verfahren tritt auch bei anderen Sachen ein,

welche der Armen-Direktion unter Beding der Rückgabezuge-

gangen sind und von ihr mit Verfügung aus einem besonde-
ren Umschlage den Kommissionen zur Begutachtung zugefertigt
werden.

§. 43. Werden die an HöchsteHerrschaftengerichtetenUn-

terstützungsgefuchemit dem Bemerken: ,,zur weiteren Veranlas-

sung« an die Armen-Kommissiouen abgegeben, so ist damit an-

gedeutet, daß sie von denselben nach den Grundsätzender Ar-

menpflege zu erledigen sind, und nicht aus anderen, der Ar-

men-Direktion zur Disposition stehenden Fonds,,-— insbeson-
dere Uscht aus dem KöniglichenWohlthätigkeits-Fonds—- ha-
ben berücksichtigtwerden können.

Werden dagegen solche Gesuche der Armen-Kommission
zur Prüfung und Berichterstattung übertragen,so ist dieser Auf-
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trag auszuführen, nicht aber aus Armenfouds sofort eine Un-

terstützung zu gewähren, es sei denn, daß Gefahr im Ver-

zuge ist.

§. 44. In Bezug auf die von den HöchstenHerrschaften
remittirten Gesuche wird nachrichtlich angemerkt, daß sie ersah-
rungsmäßigin der Regel von solchen Leuten eingereicht wer-

den, die bei der gewöhnlichenArmenpflegeabgewiesen worden

sind, oder die es noch auf eine Zubuße, zu dem was sie Von

derselben bereits erhalten, abgesehen haben.
Die HöchstenHerrschaften werden durch dieses Treiben,

wozu von Winkelschreibern aufgemuntert wird, sehr belästigt,
die remittirten Gesuche sind daher gewöhnlichebenso, als wä-

ren sie bei den Kommissiouen unmittele angebracht worden,
zu beurtheilen und ist, wenn sich durch die Untersuchung her-
ausgestellt, daß die Ginfender Querulanten sind, denselben in

dein abschläglichenBefcheide noch eine Warnung zu ertheilen.
§. 45. Die bei den Kommissionen unmittelbar angebrach-

ten und von denselben abgewiesenen Hilfsgefuche verbleiben in
der Regel bei ihnen.

v

Jst der Bittsteller noch nicht unterstützt,jedoch mit ihm
Seitens der Kommission ein Fragebogen aufgenommen worden,
so geht ein solches Gesuch nach ersolgtem abschlägigenBescheide
an das Spezial-Bureau, damit dort zur späteren Benutzung
ein neues Aktenstückangelegt werden kann.

Finden die Kommissionen in den Gutachten der Prüfungs-
Kommissariennach ihrem Ermessen zur Kenntnißnahmeder Ar-

men-Direktion geeignete wichtige und der Ausbewahrung werthe
Notizen, so sind dergleichen Gesuche, nachdem die Bittsteller ab-

fchläglichbeschiedenworden, ebenfalls an das Spezial-Bureau
abzugeben.
§. 46. Jede Prüfung muß nach Bewandtniß der Umstände

und unbeschadet der Gründlichkeitmöglichst schnell erfolgen,
und das Gutachten stets schriftlich abgegeben werden.

Die hierzu im Laufe eines Monats den Mitgliedern über-

gebenen Sachen, welche in der Konserenz zum Vortrage kom-

men sollen, müssenwenigstens 3 Tage vorher erledigt an den

Vorsteher zurückgeschicktwerden, damit sich derselbe von dem

Gutachten unterrichteu, etwanige Mängel noch ergänzenund sich
so zum Vortrage der Sachen gründlichvorbereiten kann.

Der hierauf erfolgende Konserenzbeschlußist mit den Mo-
tiven hinter dem Gutachten uiederzufchreibenund wenn er ab-

weichend von dem Antrage der Prüfungs-Kommissarienaus-

gesallen, der Grund davon in dem Beschlußmit anzumerken,
damit die Armen-Direktion die Richtigkeit des letzteren bei der

Revision beurtheilen kann.

Bei Hilfsleistungen, welche sogleich erforderlich sind und

nicht erst von einem Konserenz-Beschlußabhängig gemacht wer-

den könuen, ist hiernach auch die vorangehende Prüfung zu
beeilen.

§. 47. Dem Stadtsergeanten darf nie ein bei der Kom-

mission eingegangenes, oder ihr von einer anderen Behörde
mitgetheiltes Gefuch irgend welcher Art zur Untersuchung, Be-

richtersiattung oder Begutachtung zugestellt werden.

Nur wenn es auf einen von den Prüfungs-Kommissarien
vielleicht außer Acht gelassenen Nebenumstaud ankommt, kann

unter ausdrücklicherBezeichnung desselben der Stadtsergeant
mit dessen Ermittelung beauftragt werden.

§. 48. Vierteljährlichwerden diejenigen Armen-Kommis-
sionen, welche die ihnen mit offenen diesseitigen Journal-Num-
mern zugegangeueu Sachen länger als 3 Monate hinter sich
haben, an deren Nemisfion per Restenzettelerinnert.
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Diese auf dem Restenzettel verzeichneten Sachen sind Von

den Kommissionen ungesäumt zu erledigen und an die Armen-

Direktion zurückzusenden,resp. ist der Letzteren über die Hin-
derungsgründe binnen längstens 8 Tagen Bericht zu erstatten.
§. 49. Die Beschlüsseund Anträge der Armen-Kommis-

sioneii unterliegen der Beurtheilung der Armen-Direktion, welche
als leitende Behörde so berechtigt wie verpflichtet ist, darauf
zu halten, daß die Armenpflege nicht in jedem Bezirke nach
anderen Ansichten, sondern überall nach den gesetzlichenBe-

stimmungen und verfassungsmäßigenGrundsätzen übereinstim-
mend verwaltet werde.

§. 50. Die Koinmissions-Mitglieder wollen sich nicht durch
Ungebührlichkeiten,Grobheitund Undank Seitens der Hilsesu-
chenden ihr Amt verleiden oder zu einer lauen Verwaltung des-
selben bewegen, auch nicht sichUnterstützungenabtrotzen lassen,
vielmehr solchen Widerwärtigkeitenaus Nächstenliebeund Bür-

gersinn, Eifer, Geduld, Kraft und Besonnenheit entgegen set-
zen und sich des Beiftandes der Armen-Direktion versichert
halten.

Beleidigungen, welche einem Kommissions-Mitgliede im

Amte zugefügtwerden, werden auf den Antrag des Beleidigten
durch die Armen-Direktion der Staatsanwaltschaft zur Unter-

suchung und Bestrafung überwiesen.
§. öl. Durch das mit dem 1. Juli 1871 in Kraft getre-

tene Bundesgesetz vom 6. Juni 1870, in Verbindung mit dem

PreußischenAusführungsgesetzevom 8. März 1871 und der

Ministerial-Instruktion vom 10. April 1’871,sowie dem Bun-

desgesetzeüber die Freizügigkeitvom 1. November 1867, dem

Bundesgesetze über den Erwerb und Verlust der Bundes- und

Staatsangehörigkeit im Deutschen Bunde vom 1. Juni 1870

und endlich der Versassungsurkunde für das Deutsche Reich
vom 16. April 1871 —- Artikel 3 —- durch alle diese Gesetze
ist die öffentlicheArmenpflege im Deutschen Reiche (vorläufig
mit Ausschluß von Bayern und Elsaß-Lothringen) eiiiheitlich
geregelt worden, so daß jeder Bundesangehörigesowohl in Be-

zug auf die Art und daß Maß der im Falle der Hilfsbedürf-
tigkeit zu gewährenden öffentlichenUnterstützung,als auch in

Bezug auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungs-Wohn-
sitzes, als Jnländer zu behandeln ist.

§. 52. Jn allen Bundesstaaten sind die Organe der öf-

fentlichen Armenpflege die Ortsarmenverbände und Landarmen-

verbände. Die Gemeinde Berlin bildet gleichzeitig einen Orts-
arnienverband und einen Landarmenverband. Als Ortsarmen-

verband hat die Gemeinde Berlin für alle diejenigen Armen,
welche einen Unterstützungswohnsitzhier erworben haben, und

als Landarmenverband für alle diejenigen Armen, welche in

keinem bestimmten Ortsarmenverbande einen Unterstützungs-
Wohnsitz erlangt haben (heimathslose Armen) zu sorgen.
§. 53. Der Unterstiitzungs-Wohnsitzwird erworben durch:

A. Aufenthalt,
B. Verehelichung,
C. Abstammung

§. 54. A. Durch Aufenthalt.
1. Wer in Berlin nach zurückgelegtemvier und zwanzig- »

-

sten Lebensjahre zwei Jahre lang ununterbrochenseinen ge-

wöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, erwirbt dadurch hierorts
den Uiiterstützungswohnsitz.

»

2. Die zweijährigeFrist läuft von dem Tage, an welchem
der Aufenthalt hierselbst begonnen ist. Durch den Eintrtt in
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eine Kranken-Bewahr-
enthalt nicht begonnen.

Beim Gesinde gilt der hier übliche vierteljährlicheUmzugs-
termin als Anfang des Aufenthaltes, sofern nicht zwischen die-

sem Termine und dem Tage, an welchem der Aufenthalt wirk-

lich beginnt, ein mehr als siebentägigerZeitraum gelegen hat.
(Fortsetznng folgt.)

oder Heil-Anstalt wird jedoch der Auf-

Die ,,Deutfche Schalzeitung«,
Central-Organ für ganz Deutschland, herausgegeben von

Fr. Eduard Keller,

enthält in Nr. 45: Amtliches. Leitartikel: Bericht über den 4. all-

gemeinen deiitschen Seminarlehrertag, abgehalten zu Neuivied vom 24.—26.

September 1877. General- und Delegirtenversanimlnng des Pestalozzinereins
und des Lehrervercins der Prov. Brandenburg Ko rrespondeiizen: Ber-
lin (Religionsunterricht in der Volksschule. Erlaß des Kultusministers an

den Grafen Droste zu Vischering. Die kirchlichen Externa. Frequenz der

preuß. Uiiiversitiiten. Zurückerstattungder Seniinarkoften von Seiten ehema-
liger Zöglinge. Zeichennnterricht); Ebersivalde (Eröffnung des Lehrerivaisen-
liauses); Oppeln (General-Nhrerkonferenz); Eisenach (Einiveihung des neuen

Lehrerinnenseniinars); Darmstadt (Aufbesserung der Gehälter der Volksschul-
lehrer). Berliner Nachrichten. Verinischtes: Frankfurt a. M. Os-
nabrück. Todteiischau. Vakante Lehrerstellen. Die Beilage (Organ
des Vereins deutscher Lehreriimen und Erzieberinnen) enthält: Bericht über
die Versammlung deutscher Lehrerinnen nnd Erzieherinnen fam 16. Oktober
1877 im Rathhause. Dr. Rauch7s Vorträge über Methodik des deutschen
Sprachiinterrichts. Stnl nnd Mode, eine Skizze v. W. Chodoiviecki.—

J. U. Kern’s Verlag (Max Müller) in Breslau.

G. Tsrh ache’s Sammlungen non Aussatz-Uebungen
-

siir Schulen.
Für obere Klassen höherer Schulen:

Themata zu deutschen Aufiätzen in Dispositionen und Ausfüh-
«- rungen. 2. Aufl.

,

«

,

2 M. 70 Pf.
570 Ausgaben zur Uebung im deutschen Styl. 60 Pf.

.

«

Für gbere Klassen höherer Töchterschulen:
". Deutsche Aufsatze. Eine Sammlung von Ntusterstuckem Ent-
«

würfen und Andeutungen. 3 M. 75 Pf.

Für die mittlere Bildunasstufe , »

« Material zu deutschen Aufsätzen in Stt)lprobeii, Dispositionen
und kürzerenAndeutungen. lltesBdkhn. 2. Aufl.

«szIDasselbe, Neue Folge. 2. Auf
W

Für Unterklassen höherer Schulen:
Stoff zu deutschen Aufsatzj«i»bi»i»n«gz«eri»z»va3

»

Für Polisschulenz »

·

Aufsatz-Ucbungen für Volksschulen. Für die Unter- und Mit
.

te ftu e.
·

1 TM 80

Dasselbe, für die Oberstufe. 1 M· 80 f.

Zu beziehendurch alle Buchhandlungen

M.

[133]

Professor Bopp’s
lileiner physikalischerApparat für volksschulem

für-dieGrundveisuche in Ma netismus, Reibungs- und Strom-Elek-
trizität, Licht und Wärme, Siswerkrastund Lehrevom Hebel, Wasser-
druck und Luftdruckschulgerecht ausgerüstetund mit Anleitung zum,Ge-
brauche, sammt Leitfaden für die Hand der Schüler versehen » ist in 6.

Ausgabe im Sclbstvcrlage des Herausgebers erschienenund in kontro-
lirten Exeinplaren mir direkt aus demselben zu beziehen. [134]

Bestellungen und Berzeichnisse unter der

Adresse: c. sapp, Professor in Stuttgart.

Naturheilmethode, illustrirte Aus-

gabe, kann allen Kranken mit Resht
als ein vortretkliohes populat-
medioinisches Werk empfohlen
worden. —- Prejs 1 Mark = 65 let-, zu

beziehen durch alle Buchhandlungen. [1351
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